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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 1 

Änderung des Passgesetzes 1992 

Ausstellung von Reisepässen und Personalausweisen Ausstellung von Reisepässen und Personalausweisen 

§ 3. (1) und (2) … § 3. (1) und (2) … 

(2a) Die Verordnung gemäß Abs. 2 hat auf die Handhabbarkeit, 
Fälschungssicherheit und Maschinenlesbarkeit Bedacht zu nehmen sowie 
jedenfalls Angaben über das Format, den Einband und die Anzahl der Seiten zu 
enthalten. An identitätsbezogenen Daten dürfen Namen, Geschlecht, 
akademischer Grad, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsbürgerschaft, Größe, 
besondere Kennzeichen, Lichtbild und die Unterschrift des Dokumenteninhabers 
vorgesehen werden, wobei 

(2a) Die Verordnung gemäß Abs. 2 hat auf die Handhabbarkeit, 
Fälschungssicherheit und Maschinenlesbarkeit Bedacht zu nehmen sowie 
jedenfalls Angaben über das Format, den Einband und die Anzahl der Seiten zu 
enthalten. An identitätsbezogenen Daten dürfen Namen, Geschlecht, akademische 
Grade und Qualifikationsbezeichnungen, die aufgrund des Gesetzes in amtlichen 
Urkunden eingetragen werden können, Geburtsdatum, Geburtsort, 
Staatsbürgerschaft, Größe, besondere Kennzeichen, Lichtbild, die Unterschrift 
des Dokumenteninhabers, eine sechsstellige Zugangsnummer sowie nach 
Maßgabe der technischen Möglichkeiten ein Barcode vorgesehen werden. 

in der maschinenlesbaren Zone nur die Namen, das Geschlecht, die 
Staatsbürgerschaft und das Geburtsdatum erkennbar sein dürfen, sowie der 
ausstellende Staat, die Dokumentenart, Dokumentennummer und 
Gültigkeitsdauer des Reisepasses oder Personalausweises enthalten sein muss. 

(2b) Die maschinenlesbare Zone hat die Namen, das Geschlecht, die 
Staatsbürgerschaft, das Geburtsdatum, den ausstellenden Staat, die 
Dokumentenart, die Pass- oder Personalausweisnummer und die 
Gültigkeitsdauer des Reisepasses oder Personalausweises zu enthalten. Mithilfe 
des Barcodes im Sinne des Abs. 2a können diese Daten sowie gegebenenfalls das 
Lichtbild abgefragt werden. 

 (2c) Akademische Grade und Qualifikationsbezeichnungen im Sinne des 
Abs. 2a sind nur in abgekürzter Form einzutragen. Dies gilt nach Maßgabe der 
technischen Möglichkeiten auch für hochgestellte geschlechtsspezifische Zusätze 
und das Qualifikationsniveau des Nationalen Qualifikationsrahmens (Anhang 1 
des NQR-Gesetzes, BGBl. I Nr. 14/2016). 

(3) … (3) … 

(4) Personalausweise dürfen mit einem Datenträger versehen werden, auf 
dem der Inhaber automationsunterstützt ihn betreffende personenbezogene Daten 
für seinen persönlichen Gebrauch im Rechtsverkehr verarbeiten darf. Eine 
Verknüpfung dieser Daten mit Daten der Verordnung nach Abs. 2 darf nicht 
erfolgen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(5) Reisepässe sind mit einem aus kurzer Distanz kontaktlos auslesbaren 
elektronischen Datenträger zu versehen, auf dem Namen, Geburtsdaten, 
Geschlecht, Lichtbild, Papillarlinienabdrücke von zwei Fingern, 
Staatsbürgerschaft, ausstellende Behörde, Art des Dokuments, 
Ausstellungsdatum, Gültigkeitsdatum, Passnummer und die Seriennummer des 
Datenträgers gespeichert werden. Die Daten sind durch technische Verfahren 
gegen unrechtmäßige Veränderung und Ermittlung zu sichern. Die Authentizität, 
Integrität und Vertraulichkeit der gespeicherten Daten ist vom Bundesminister für 
Inneres durch kryptographische Maßnahmen elektronisch sicherzustellen. Das 
technische Verfahren zur Auslesung der Daten aus dem elektronischen 
Datenträger ist insbesondere so zu gestalten, dass ein erfolgreicher 
Auslesevorgang einen optischen Zugriff auf die Datenseite des Reisepasses 
voraussetzt. Der Austausch von Daten zwischen Passlesegerät und dem im 
Reisepass enthaltenen elektronischen Datenträger darf nur in verschlüsselter 
Form erfolgen. Darüber hinaus ist sicher zu stellen, dass die 
Papillarlinienabdrücke nur durch Inhaber eines eigens dafür vorgesehenen, nach 
internationalen Standards erstellten Zertifikates ausgelesen werden können. 

(5) Reisepässe sind mit einem aus kurzer Distanz kontaktlos auslesbaren 
elektronischen Datenträger zu versehen, auf dem Namen, Geburtsdaten, 
Geschlecht, Lichtbild, Papillarlinienabdrücke von zwei Fingern, 
Staatsbürgerschaft, ausstellende Behörde, Art des Dokuments, 
Ausstellungsdatum, Gültigkeitsdatum, Passnummer und die Seriennummer des 
Datenträgers gespeichert werden. Die Daten sind durch technische Verfahren 
gegen unrechtmäßige Veränderung und Ermittlung zu sichern. Die Authentizität, 
Integrität und Vertraulichkeit der gespeicherten Daten ist vom Bundesminister für 
Inneres durch kryptographische Maßnahmen sicherzustellen. Das technische 
Verfahren zur Auslesung der Daten aus dem elektronischen Datenträger ist 
insbesondere so zu gestalten, dass ein erfolgreicher Auslesevorgang einen 
optischen Zugriff auf die maschinenlesbare Zone oder die sechsstellige 
Zugangsnummer voraussetzt. Der Austausch von Daten zwischen Passlesegerät 
und dem im Reisepass enthaltenen elektronischen Datenträger darf nur in 
verschlüsselter Form erfolgen. Darüber hinaus ist sicher zu stellen, dass die 
Papillarlinienabdrücke nur durch Inhaber eines eigens dafür vorgesehenen, nach 
internationalen Standards erstellten Zertifikates ausgelesen werden können. 

(5a) … (5a) … 

(6) Für die drucktechnische und elektronische Einbringung dieser Daten in 
die Dokumente bedienen sich die Passbehörden eines gemeinsamen 
Auftragsverarbeiters. Dieser hat die beim Verarbeitungsvorgang neu entstehenden 
Daten den Passbehörden zu übermitteln; diese Daten, sowie alle ihm für seine 
Aufgabe übermittelten Daten hat der Auftragsverarbeiter zu löschen, sobald er 
diese nicht mehr benötigt, spätestens jedoch nach Ablauf von vier Monaten nach 
Versendung des Dokuments. Passnummer und Seriennummer des Chips dürfen 
jedoch zum Zwecke der Bearbeitung von Reklamationen für die Dauer der 
Gültigkeit des Reisepasses gespeichert werden. 

(6) Für die drucktechnische und elektronische Einbringung dieser Daten in 
die Dokumente bedienen sich die Passbehörden eines gemeinsamen 
Auftragsverarbeiters. Dieser hat die beim Verarbeitungsvorgang neu entstehenden 
Daten den Passbehörden zu übermitteln; diese Daten, sowie alle ihm für seine 
Aufgabe übermittelten Daten hat der Auftragsverarbeiter zu löschen, sobald er 
diese nicht mehr benötigt, spätestens jedoch nach 90 Tagen ab Ausstellung des 
Dokuments. Passnummer und Seriennummer des Chips dürfen jedoch zum 
Zwecke der Bearbeitung von Reklamationen für die Dauer der Gültigkeit des 
Reisepasses gespeichert werden. 

(7) bis (10) … (7) bis (10) … 

Miteingetragene Minderjährige  

§ 9. (1)(Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 48/2009)  

(2) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 48/2009)  

(3) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 48/2009)  

(4) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 48/2009)  
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(5) In Reisepässen, deren Gültigkeitsdauer nicht länger als fünf Jahre 
abgelaufen ist, ist die Miteintragung für ungültig zu erklären, wenn 

 

 1. für einen miteingetragenen Minderjährigen ein eigener Reisepaß, 
ausgenommen solche gemäß § 4a, ausgestellt wird, 

 

 2. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß durch einen 
Auslandsaufenthalt das Wohl des Minderjährigen beeinträchtigt wäre 
und ein Beschluß des Pflegschaftsgerichtes wegen Gefahr im Verzug 
nicht rechtzeitig erwirkt werden kann, oder 

 

 3. ein diesbezüglicher Beschluß des Pflegschaftsgerichtes vorliegt,  

 4. anläßlich einer paßbehördlichen Amtshandlung festgestellt wird, daß der 
Minderjährige das zwölfte Lebensjahr vollendet hat oder die 
Miteintragung nicht mehr seine Identität wiedergibt, 

 

 5. die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters gemäß Abs. 3 gegenüber der 
Behörde zurückgezogen wurde. 

 

(6) In den in Abs. 5 genannten Fällen bedarf es keines Bescheides, wenn der 
Reisepaß vom Paßinhaber ohne weiteres zur Streichung oder Änderung der 
Miteintragung vorgelegt wird. 

 

(7) Miteingetragene Minderjährige dürfen nur in Begleitung der Person, in 
deren Reisepaß sie miteingetragen sind, ausreisen und einreisen. 

 

Geltungsbereich Geltungsbereich 

§ 13. (1) … § 13. … 

(2) Auf die Erweiterung des eingeschränkten Geltungsbereiches von 
Reisepässen, in denen Kinder miteingetragen sind, sind die Bestimmungen des 
§ 8 Abs. 1 und 2 sinngemäß anzuwenden. 

 

Paßversagung Paßversagung 

§ 14. (1) Die Ausstellung, die Erweiterung des Geltungsbereiches und die 
Änderung eines Reisepasses sind zu versagen, wenn 

§ 14. (1) Die Ausstellung, die Erweiterung des Geltungsbereiches und die 
Änderung eines Reisepasses sind zu versagen, wenn 

 1. bis 4. …  1. bis 4. … 

 5. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, der Passwerber könnte als 
Mitglied einer kriminellen Organisation oder kriminellen oder 
terroristischen Vereinigung im Sinne der §§ 278 bis 278b StGB durch 
den Aufenthalt im Ausland die innere oder äußere Sicherheit der 
Republik Österreich gefährden. 

 5. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, der Passwerber könnte als 
Mitglied einer kriminellen Organisation oder kriminellen oder 
terroristischen Vereinigung im Sinne der §§ 278 bis 278b des 
Strafgesetzbuches (StGB), BGBl. Nr. 60/1974, durch den Aufenthalt im 
Ausland die innere oder äußere Sicherheit der Republik Österreich 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
gefährden. 

(2) … (2) … 

(3) Liegen den in Abs. 1 Z 3 lit. b bis f und Z 4 und 5 angeführten Tatsachen 
gerichtlich strafbare Handlungen zugrunde, ist bis zum Ablauf von drei Jahren 
nach der Tat jedenfalls von einem Versagungsgrund auszugehen, wobei 
Haftzeiten und Zeiten einer Unterbringung nach den §§ 21 bis 23 StGB außer 
Betracht zu bleiben haben. 

 

(4) Allein das Vorliegen eines voraussichtlich länger als drei Monate 
dauernden Hinderungsgrundes für die Abnahme von Papillarlinienabdrücken der 
Finger einer oder beider Hände steht der Ausstellung eines gewöhnlichen 
Reisepasses oder eines Dienst- oder Diplomatenpasses nicht entgegen. 

(3) Allein das Vorliegen eines voraussichtlich länger als drei Monate 
dauernden Hinderungsgrundes für die Abnahme von Papillarlinienabdrücken der 
Finger einer oder beider Hände steht der Ausstellung eines gewöhnlichen 
Reisepasses oder eines Dienst- oder Diplomatenpasses nicht entgegen. 

Personalausweise Personalausweise 

§ 19. (1) … § 19. (1) … 

(2) Auf die Ausstellung, die Gültigkeitsdauer und ihre Einschränkung, die 
Vorlagepflicht, die Versagung und die Entziehung von Personalausweisen, sowie 
auf die Abnahme von Personalausweisen sind die diesbezüglichen, die 
gewöhnlichen Reisepässe betreffenden Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
einschließlich der §§ 9 Abs. 7 und 15 Abs. 5 mit der Maßgabe anzuwenden, daß 
Entziehungsverfahren auf gültige Personalausweise beschränkt sind. 

(2) Auf die Ausstellung, die Gültigkeitsdauer und ihre Einschränkung, die 
Vorlagepflicht, die Versagung und die Entziehung von Personalausweisen, sowie 
auf die Abnahme von Personalausweisen sind die diesbezüglichen, die 
gewöhnlichen Reisepässe betreffenden Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
einschließlich des § 15 Abs. 5 mit der Maßgabe anzuwenden, daß 
Entziehungsverfahren auf gültige Personalausweise beschränkt sind. 

(3) In einer Verordnung gemäß § 3 Abs. 2 ist vorzusehen, dass sich 
Personalausweise für Minderjährige, die bei der Antragstellung das 16. 
Lebensjahr noch nicht vollendet haben, farblich von anderen Personalausweisen 
unterscheiden. 

 

(4) … (4) … 

(5) Die Ausstellung, die Entziehung und die Einschränkung von 
Personalausweisen sowie die Miteintragung von Kindern und die 
Ungültigerklärung einer Miteintragung obliegt den Bezirksverwaltungsbehörden, 
im Gebiet einer Gemeinde, für das die Landespolizeidirektion zugleich 
Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, dem Bürgermeister; die Ausstellung, die 
Entziehung, die Einschränkung der Gültigkeitsdauer sowie die Ungültigerklärung 
einer Miteintragung auch den Vertretungsbehörden. 

(5) Die Ausstellung, die Entziehung und die Einschränkung von 
Personalausweisen obliegt den Bezirksverwaltungsbehörden, im Gebiet einer 
Gemeinde, für das die Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster 
Instanz ist, dem Bürgermeister; die Ausstellung, die Entziehung und die 
Einschränkung der Gültigkeitsdauer  auch den Vertretungsbehörden. 

(6) … (6) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Verarbeitung personenbezogener Daten anlässlich der Antragstellung und in 
lokalen Anwendungen 

Verarbeitung personenbezogener Daten anlässlich der Antragstellung und in 
lokalen Anwendungen 

§ 22a. (1) Die Passbehörden sind ermächtigt, bei Antragstellung auf 
Ausstellung eines Reisepasses oder Personalausweises 

§ 22a. (1) Die Passbehörden sind ermächtigt, bei Antragstellung auf 
Ausstellung eines Reisepasses oder Personalausweises 

 a) und b) …  a) und b) … 

 c) akademischen Grad,  c) akademische Grade und Qualifikationsbezeichnungen, die aufgrund des 
Gesetzes in amtlichen Urkunden eingetragen werden können, 

 d) bis l) …  d) bis l) … 

 m) das bereichsspezifische Personenkennzeichen (bPK) gemäß § 9 des 
E-Government-Gesetzes –E-GovG, BGBl. I Nr. 10/2004, und 

 m) das bereichsspezifische Personenkennzeichen (bPK) gemäß § 9 des 
E-Government-Gesetzes (E-GovG), BGBl. I Nr. 10/2004. 

 n) Namen, Geschlecht und Geburtsdaten miteingetragener Kinder  

des Antragstellers zum Zwecke der Einbringung dieser Daten in den Reisepass 
oder Personalausweis zu verarbeiten und diese Daten hiefür dem 
Auftragsverarbeiter gemäß § 3 Abs. 6 zu übermitteln. 

des Antragstellers zum Zwecke der Einbringung dieser Daten in den Reisepass 
oder Personalausweis zu verarbeiten und diese Daten hiefür dem 
Auftragsverarbeiter gemäß § 3 Abs. 6 zu übermitteln. 

(2) … (2) … 

(3) Für eine Ermittlung der Daten nach Abs. 2 dürfen als Auswahlkriterium 
nur Namen, Geburtsdaten, Reisepass- oder Personalausweisnummer, eine 
Verfahrenszahl oder das bereichsspezifische Personenkennzeichen (bPK, § 9 
E-Government-Gesetz) verarbeitet werden. Die Beauskunftung des Lichtbildes 
und des Unterschriftsbildes ist nur zulässig, wenn dies eine notwendige 
Voraussetzung für die Erfüllung einer behördlichen Aufgabe darstellt. Gemäß 
Abs. 1 lit. k verarbeitete Papillarlinienabdrücke dürfen ausschließlich für die 
Identifizierung des Passinhabers und die Prüfung der Authentizität des 
Dokuments in Vollziehung dieses Gesetzes verarbeitet werden. 

(3) Für eine Ermittlung der Daten nach Abs. 2 dürfen als Auswahlkriterium 
nur Namen, Geburtsdaten, Reisepass- oder Personalausweisnummer, eine 
Verfahrenszahl oder das bereichsspezifische Personenkennzeichen (bPK, § 9 
E-Gov-G) verarbeitet werden. Die Beauskunftung des Lichtbildes und des 
Unterschriftsbildes ist nur zulässig, wenn dies eine notwendige Voraussetzung für 
die Erfüllung einer behördlichen Aufgabe darstellt. Gemäß Abs. 1 lit. k 
verarbeitete Papillarlinienabdrücke dürfen ausschließlich für die Identifizierung 
des Passinhabers und die Prüfung der Authentizität des Dokuments in 
Vollziehung dieses Gesetzes verarbeitet werden. 

(4) und (5) … (4) und (5) … 

(5a) Die Daten nach Abs. 1 lit. k sind spätestens zwei Monate nach 
Versendung des Dokuments (§ 3 Abs. 6), und spätestens vier Monate nach 
Versendung des Dokuments unter Einbindung des Bundesministeriums für 
europäische und internationale Angelegenheiten, zu löschen, sonst mit wirksamer 
Zurückziehung oder rechtskräftiger Zurück- oder Abweisung des Antrages. 

(5a) Soweit nicht unionsrechtliche Vorschriften unmittelbare Anwendung finden, 
sind die Daten nach Abs. 1 lit. k sind spätestens 90 Tage ab Ausstellung des 
Dokuments (§ 3 Abs. 6) zu löschen, sonst mit wirksamer Zurückziehung oder 
rechtskräftiger Zurück- oder Abweisung des Antrages. 

(6) … (6) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der zentralen Evidenz Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der zentralen Evidenz 

§ 22b. (1) Die Passbehörden sind als gemeinsam Verantwortliche gemäß 
Art. 4 Z 7 in Verbindung mit Art. 26 Abs. 1 DSGVO ermächtigt, die für die 
Wahrnehmung der ihnen nach diesem Bundesgesetz übertragenen Aufgaben 
erforderlichen personenbezogenen Daten nach § 22a Abs. 1 mit Ausnahme der 
lit. k sowie ab dem Zeitpunkt der Ausstellung 

§ 22b. (1) Die Passbehörden sind als gemeinsam Verantwortliche gemäß 
Art. 4 Z 7 in Verbindung mit Art. 26 Abs. 1 DSGVO ermächtigt, die für die 
Wahrnehmung der ihnen nach diesem Bundesgesetz übertragenen Aufgaben 
erforderlichen personenbezogenen Daten nach § 22a Abs. 1 mit Ausnahme der 
lit. k sowie ab dem Zeitpunkt der Ausstellung 

 a) bis e) …  a) bis e) … 

 f) das bereichsspezifische Personenkennzeichen (bPK, § 9 des E-
Government-Gesetzes), 

 f) das bereichsspezifische Personenkennzeichen (bPK, § 9 E-GovG), 

 g) und h) …  g) und h) … 

gemeinsam in der Art zu verarbeiten, dass jeder Verantwortliche auch auf jene 
Daten in der Datenverarbeitung Zugriff hat, die dieser von den anderen 
Verantwortlichen zur Verfügung gestellt wurden. Zweck dieser Verarbeitung ist 
es, eine Behörde gemäß Abs. 4 über die erfolgte Ausstellung eines Reisepasses 
oder Personalausweises oder über ein Verfahren nach diesem Bundesgesetz in 
Kenntnis zu setzen. 

gemeinsam in der Art zu verarbeiten, dass jeder Verantwortliche auch auf jene 
Daten in der Datenverarbeitung Zugriff hat, die dieser von den anderen 
Verantwortlichen zur Verfügung gestellt wurden. Zweck dieser Verarbeitung ist 
es, eine Behörde gemäß Abs. 4 über die erfolgte Ausstellung eines Reisepasses 
oder Personalausweises oder über ein Verfahren nach diesem Bundesgesetz in 
Kenntnis zu setzen. 

(1a) und (1b) … (1a) und (1b) … 

(2) Die Passbehörden dürfen weiters Namen, Geschlecht, akademischen 
Grad, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit, Wohnsitze oder 
Kontaktstelle (§ 15a MeldeG), Lichtbild, das bereichsspezifische 
Personenkennzeichen (bPK, § 9 E-Government-Gesetz), Namen der Eltern einer 
Person und Aliasdaten einer Person ermitteln und im Rahmen einer zentralen 
Evidenz samt dem für die Speicherung maßgebenden Grund sowie die 
Ausstellungsbehörde, das Ausstellungsdatum, die Passnummer und die 
Gültigkeitsdauer des Reisepasses oder Passersatzes verarbeiten, wenn 

(2) Die Passbehörden dürfen weiters Namen, Geschlecht, akademischen 
Grad, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit, Wohnsitze oder 
Kontaktstelle (§ 15a MeldeG), Lichtbild, das bereichsspezifische 
Personenkennzeichen (bPK, § 9 E-Government-Gesetz), Namen der Eltern einer 
Person und Aliasdaten einer Person ermitteln und im Rahmen einer zentralen 
Evidenz samt dem für die Speicherung maßgebenden Grund sowie die 
Ausstellungsbehörde, das Ausstellungsdatum, die Pass- oder 
Personalausweisnummer und die Gültigkeitsdauer des Reisepasses oder 
Passersatzes verarbeiten, wenn 

 1. bis 3. …  1. bis 3. … 

Zweck dieser Verarbeitung ist die Feststellung der Identität von Personen und die 
Verhinderung missbräuchlicher Verarbeitung von Reisedokumenten sowie die 
Information der Behörden über bestehende Versagungs- und Entziehungsgründe. 
Für die Verwendung der Lichtbilddaten gilt § 22a Abs. 3 letzter Satz sinngemäß. 

Zweck dieser Verarbeitung ist die Feststellung der Identität von Personen und die 
Verhinderung missbräuchlicher Verarbeitung von Reisedokumenten sowie die 
Information der Behörden über bestehende Versagungs- und Entziehungsgründe. 
Für die Verwendung der Lichtbilddaten gilt § 22a Abs. 3 letzter Satz sinngemäß. 

(3) bis (8) … (3) bis (8) … 
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 Übermittlung personenbezogener Daten 

 § 22e. (1) Kriminalpolizei, Staatsanwaltschaft und Gerichte sind berechtigt, 
den Behörden im Sinne des § 16 sämtliche nach der Strafprozeßordnung 1975 
(StPO), BGBl. Nr. 631/1975, insbesondere auch durch Ermittlungsmaßnahmen 
nach dem 4. bis 6. Abschnitt des 8. Hauptstücks, ermittelte personenbezogene 
Daten zu übermitteln, soweit dies für die Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
erforderlich ist. Im Rahmen eines Rechtsmittelverfahrens obliegt die 
Übermittlung dieser Daten an das Landesverwaltungsgericht der jeweiligen 
Behörde im Sinne des § 16. 

 (2) Die Berechtigung gemäß Abs. 1 umfasst auch die Übermittlung 
besonderer Kategorien personenbezogener Daten gemäß Art. 9 Abs. 1 DSGVO, 
wobei diese nicht in den lokalen Anwendungen oder in der Zentralen Evidenz 
verarbeitet werden dürfen und zu löschen sind, sobald sie für die Erfüllung der 
Aufgabe, für die sie verarbeitet worden sind, nicht mehr benötigt werden. 

Strafbestimmungen Strafbestimmungen 

§ 24. (1) Wer § 24. (1) Wer 

 1. …  1. … 

 2. seinen als verloren oder entfremdet gemeldeten Reisepaß zum 
Grenzübertritt verwendet oder 

 2. sein als verloren oder entfremdet gemeldetes Reisedokument zum 
Grenzübertritt verwendet oder 

 3. …  3. … 

begeht, sofern die Tat nicht eine gerichtlich strafbare Handlung darstellt, eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 2 180 Euro oder mit 
Freiheitsstrafe bis zu sechs Wochen zu bestrafen. Im Wiederholungsfall sind bei 
Vorliegen erschwerender Umstände Geldstrafe und Freiheitsstrafe nebeneinander 
zu verhängen. 

begeht, sofern die Tat nicht eine gerichtlich strafbare Handlung darstellt, eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 2 180 Euro oder mit 
Freiheitsstrafe bis zu sechs Wochen zu bestrafen. Im Wiederholungsfall sind bei 
Vorliegen erschwerender Umstände Geldstrafe und Freiheitsstrafe nebeneinander 
zu verhängen. 

(2) … (2) … 

Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen 

§ 25. (1) bis (19) … § 25. (1) bis (19) … 

 (20) Der Eintrag im Inhaltsverzeichnis zu § 3 und § 25a bis § 25c, § 3 
Abs. 2a bis 2c sowie Abs. 5 und 6, § 13, § 14 Abs. 1 Z 5 und Abs. 3, § 19 Abs. 2 
und 5, § 22a Abs. 1 lit. c und m, § 22a Abs. 3 und 5a, § 22b Abs. 1 lit. f sowie 
Abs. 2, § 22e samt Überschrift und Eintrag im Inhaltsverzeichnis, § 24 Abs. 1 Z 2 
und § 25c in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/2021 treten mit 

100/M
E

 X
X

V
II. G

P - M
inisterialentw

urf - T
extgegenüberstellung

7 von 11

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  8 von 11 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
2. August 2021 in Kraft. § 3 Abs. 4, § 9 samt Überschrift und Eintrag im 
Inhaltsverzeichnis, § 19 Abs. 3 sowie § 22a Abs. 1 lit. n treten mit 2. August 2021 
außer Kraft.  

 (21) § 3 Abs. 2a und 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. XX/2021 finden für Reisepässe in Bezug auf die sechsstellige Zugangsnummer 
mit 1. Juli 2023 Anwendung. Der Bundesminister für Inneres ist ermächtigt, 
diesen Zeitpunkt mit Verordnung zu verschieben, sofern die technischen und 
organisatorischen Voraussetzungen zu einem anderen Zeitpunkt vorliegen. 

Sprachliche Gleichbehandlung Sprachliche Gleichbehandlung 

§ 25c. Soweit in diesem Gesetz auf natürliche Personen bezogene 
Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf 
Frauen und Männer in gleicher Weise. Bei der Anwendung der Bezeichnung auf 
bestimmte natürliche Personen ist die jeweils geschlechtsspezifische Form zu 
verwenden. 

§ 25c. Soweit in diesem Gesetz auf natürliche Personen bezogene 
Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf alle 
Geschlechter in gleicher Weise. 

  

Artikel 2 

Änderung des Gebührengesetzes 1957 

§ 14. Tarife der festen Stempelgebühren für Schriften und Amtshandlungen. § 14. Tarife der festen Stempelgebühren für Schriften und Amtshandlungen. 

Tarifpost Tarifpost 

1 bis 8 … 1 bis 8 … 

Tarifpost Tarifpost 

9 Reisedokumente 9 Reisedokumente 

(1) bis (4) …. (1) bis (4) …. 

(5) Erfolgt die Ausstellung des Reisedokumentes durch eine Behörde eines 
Landes oder einer Gemeinde, steht dieser Gebietskörperschaft je Reisedokument 
ein Pauschalbetrag zu. Dieser beträgt in den Fällen 

(5) Erfolgt die Ausstellung des Reisedokumentes durch eine Behörde eines 
Landes oder einer Gemeinde, steht dieser Gebietskörperschaft je Reisedokument 
ein Pauschalbetrag zu. 

  1. Der Pauschalbetrag beträgt, wenn der Antrag vor dem 2. August 2021 
gestellt wird, in den Fällen 

 – des Abs. 1 Z 1 ...................................... 53,03 Euro  – des Abs. 1 Z 1 ..................................... 53,03 Euro, 
 – des Abs. 1 Z 2 ...........................................79 Euro  – des Abs. 1 Z 2 .......................................... 79 Euro, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 – des Abs. 1 Z 2a .......................................199 Euro  – des Abs. 1 Z 2a ...................................... 199 Euro, 
 – des Abs. 1 Z 5 ...................................... 34,50 Euro  – des Abs. 1 Z 5 ..................................... 34,50 Euro, 
 – des Abs. 1 Z 8 ...................................... 30,50 Euro  – des Abs. 1 Z 8 ..................................... 30,50 Euro, 
 – des Abs. 2 Z 1 ...........................................35 Euro  – des Abs. 2 Z 1 .......................................... 35 Euro. 

  2. Abweichend von Z 1 beträgt der Pauschalbetrag, wenn der Antrag nach 
dem 1. August 2021 gestellt wird, in den Fällen 

  – des Abs. 1 Z 1...................................... 53,03 Euro, 

  – des Abs. 1 Z 2........................................... 79 Euro, 

  – des Abs. 1 Z 2a....................................... 199 Euro, 

  – des Abs. 1 Z 5...................................... 34,50 Euro, 

  – des Abs. 1 Z 8...................................... 30,50 Euro, 

  – des Abs. 2 Z 1...................................... 40,13 Euro. 

 In den Fällen des Abs. 1 Z 1, 2 und 2a erhöht sich der Pauschalbetrag 
um 0,84 Euro, wenn der Reisepass mit einem zusätzlichen 
Sekundärlichtbild in der Personaldatenseite ausgestattet ist. 

  3. Abweichend von Z 1 und Z 2 beträgt der Pauschalbetrag, wenn der 
Antrag ab dem in § 25 Abs. 21 Passgesetz 1992, in der geltenden 
Fassung, festgelegten Zeitpunkt gestellt wird, in den Fällen 

  – des Abs. 1 Z 1...................................... 59,10 Euro, 

  – des Abs. 1 Z 2...................................... 85,07 Euro, 

  – des Abs. 1 Z 2a.................................. 205,07 Euro, 

  – des Abs. 1 Z 5...................................... 34,50 Euro, 

  – des Abs. 1 Z 8...................................... 30,50 Euro, 

  – des Abs. 2 Z 1...................................... 40,13 Euro. 

In den Fällen des Abs. 1 Z 3, 4 und 4a sowie des Abs. 2 Z 1a und 2 steht der 
Gebietskörperschaft der gesamte Betrag zu. 

 4. In den Fällen des Abs. 1 Z 3, 4 und 4a sowie des Abs. 2 Z 1a und 2 steht 
der Gebietskörperschaft der gesamte Betrag zu. 

Tarifpost Tarifpost 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

10 bis 18 … 10 bis 18 … 

  

Artikel 3 

Änderung des Bundeskriminalamt-Gesetzes 

Zentralstellenaufgaben des Bundeskriminalamtes Zentralstellenaufgaben des Bundeskriminalamtes 

§ 4. (1) ... § 4. (1) ... 

(2) Das Bundeskriminalamt erfüllt für den Bundesminister für Inneres 
folgende zentrale Aufgaben: 

(2) Das Bundeskriminalamt erfüllt für den Bundesminister für Inneres 
folgende zentrale Aufgaben: 

 1. durch die Geldwäschemeldestelle die Entgegennahme und Analyse von 
Meldungen über verdächtige Transaktionen und sonstigen Informationen, 
die im Hinblick auf Geldwäscherei, damit zusammenhängende Vortaten 
oder Terrorismusfinanzierung relevant sind, sowie die Weiterleitung des 
Analyseergebnisses und zusätzlicher relevanter Informationen an 
inländische Behörden oder Stellen, soweit dies zur Bekämpfung von  

 1. durch die Geldwäschemeldestelle die Entgegennahme und Analyse von 
Meldungen über verdächtige Transaktionen und sonstigen Informationen, 
die im Hinblick auf Geldwäscherei, damit zusammenhängende Vortaten 
oder Terrorismusfinanzierung relevant sind, sowie die Weiterleitung des 
Analyseergebnisses und zusätzlicher relevanter Informationen an 
inländische Behörden oder Stellen, soweit dies erforderlich ist zur 
Bekämpfung von 

  Geldwäscherei, damit zusammenhängender Vortaten oder 
Terrorismusfinanzierung erforderlich ist, 

 a) Geldwäscherei, damit zusammenhängenden Vortaten oder 
Terrorismusfinanzierung oder 

  b) sonstigen Straftaten im Sinne des Anhangs I der Verordnung (EU) 
Nr. 2016/794 über die Agentur der Europäischen Union für die 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung (Europol) und 
zur Ersetzung und Aufhebung der Beschlüsse 2009/371/JI, 
2009/934/JI, 2009/935/JI, 2009/936/JI und 2009/968/JI des Rates, 
ABl. L 135 vom 24.05.2016 S. 53, und ein begründetes Ersuchen 
nationaler Behörden oder Stellen vorliegt, 

 2. durch die Geldwäschemeldestelle die Durchführung des erforderlichen 
internationalen Schriftverkehrs nach Maßgabe der §§ 8 ff 
Polizeikooperationsgesetz – PolKG, BGBl. I Nr. 104/1997, insbesondere 
den Informationsaustausch mit ausländischen Behörden, denen die 
Bekämpfung von Geldwäscherei, damit zusammenhängender Vortaten 
oder Terrorismusfinanzierung obliegt, 

 2. durch die Geldwäschemeldestelle die Durchführung des erforderlichen 
internationalen Schriftverkehrs nach Maßgabe der §§ 8 ff 
Polizeikooperationsgesetz – PolKG, BGBl. I Nr. 104/1997, insbesondere 
den Informationsaustausch mit Europol und ausländischen Behörden, 
denen die Bekämpfung von Geldwäscherei, damit zusammenhängender 
Vortaten oder Terrorismusfinanzierung obliegt, 

 3. und 4. …  3. und 4. … 

 (2a) Analyseergebnisse und Informationen, die gemäß Abs. 2 Z 1 durch die 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Geldwäschemeldestelle weitergeleitet wurden, dürfen nur mit vorheriger 
Zustimmung der Geldwäschemeldestelle zu anderen als den der Weiterleitung 
zugrundeliegenden Zwecken verarbeitet werden. 

(3) … (3) … 

In-Kraft-Treten In-Kraft-Treten 

§ 8. (1) bis (5) … § 8. (1) bis (5) … 

 (6) § 4 Abs. 2 Z 1 und 2 sowie Abs. 2a in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. XX/202X treten mit XX.XX.XX in Kraft. 
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